
1 

 

Gesundheitsuntersuchung gemäß § 62 Asylgesetz 

 

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstel-

lung, Flucht und Integration und des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales  

vom 26. Mai 2023 

 

 

 

 

1. Die Untersuchung erfolgt in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes so früh wie 

möglich. Soweit bestimmte Untersuchungsmaßnahmen aus besonderen Gründen 

vorübergehend nicht in einer Erstaufnahmeeinrichtung durchgeführt werden kön-

nen, bestimmt die zuständige Bezirksregierung hierfür einen abweichenden Durch-

führungsort. Die untersuchten Personen verbleiben grundsätzlich in den Aufnah-

meeinrichtungen des Landes, bis eventuelle Untersuchungsergebnisse und gege-

benenfalls daraus abzuleitende medizinische Maßnahmen feststehen. 

 

2. Die Untersuchung umfasst: 

a) soweit möglich eine orientierende Anamnese / Impfausweiskontrolle, insbe-

sondere Überprüfung des Impfschutzes / der Immunität gegen Masern gemäß 

§ 20 Absatz 8 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

das zuletzt durch Artikel 8b des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 

2793) geändert worden ist, 

b) eine orientierende körperliche Inaugenscheinnahme (Krätzemilben- und Läu-

sebefall eingeschlossen), 

c) eine ärztliche Untersuchung auf Ausschluss einer ansteckungsfähigen Lun-

gentuberkulose: 

bei Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, eine Röntgenauf-

nahme der Atmungsorgane, 

bei Kindern unter 15 Jahren und Schwangeren einen Interferon-Gamma-

Test, beziehungsweise  

bei Kindern unter 6 Jahren einen Tuberkulintest, wenn der Tuberkulintest 

nicht verfügbar ist oder bei bekannter BCG-Impfung: eine symptomorien-

tierte ärztliche Untersuchung,  

bei positivem Befund oder im Fall einer Exposition gegebenenfalls ein IGRA-

Test oder eine Röntgenaufnahme, 

d) ein Impfangebot (Angebotspflicht der Einrichtung), bestehend aus: 

für Kinder ab 2 Monate bis einschließlich 8 Monate: 

Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, HiB, Polio, Hepatitis B; 
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für Kinder ab 9 Monate bis einschließlich 4 Jahre: 

Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, HiB, Polio, Hepatitis B, 

Masern1, Mumps, Röteln, Varizellen;  

für Kinder ab 5 Jahre bis einschließlich 17 Jahre: 

Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polio 

Masern, Mumps, Röteln, Varizellen;  

für Erwachsene, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren sind: 

Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polio 

Masern, Mumps, Röteln 

für Erwachsene, die bis zum 31. Dezember 1970 geboren sind: 

Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Polio 

zusätzliche Indikationsimpfung gegen Influenza für: 

- Schwangere ab etwa der 20. Woche, 

- Personen ab 60 Jahren und 

- Kinder und Erwachsene mit chronischen Krankheiten, 

- sowie nach individueller Risikoeinschätzung durch den behandelnden 

Arzt, die behandelnde Ärztin, 

zusätzliche Indikationsimpfung gegen Covid-19 unter Berücksichtigung der 

STIKO-Empfehlung, 

gegebenenfalls kann durch serologische Untersuchung ausnahmsweise fest-

gestellt werden, ob eine Immunität gegen spezifische Erreger bereits vorliegt 

und eine Impfung somit nicht notwendig ist, das oben genannte Impfangebot 

stellt den Regelfall unter Präventionsaspekten dar, von dem in Einzelfällen 

abgewichen werden kann, 

e) weitere (serologische) Untersuchungen, soweit klinisch, anamnestisch oder 

epidemiologisch angezeigt und 

f) eine Stuhluntersuchung auf pathogene bakterielle Erreger und Parasiten so-

weit klinisch, anamnestisch oder epidemiologisch angezeigt. 

 

3. Im Rahmen infektionsepidemiologisch relevanter Zusammenhänge oder Aus-

bruchsgeschehen ist anlassbezogen das Erfordernis weiterer Maßnahmen (zum 

Beispiel Erweiterung des Impfkanons) durch die unteren Gesundheitsbehörden zu 

prüfen und durch die für die Unterbringung zuständige Stelle sicherzustellen. 

                                                 
1 Hinweise zur Masernimpfung siehe Anlage 
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4. Untersuchungsergebnisse und vorgenommene Impfungen sind lückenlos zu do-

kumentieren und der für die Unterbringung zuständigen Behörde mitzuteilen. Im 

Falle einer Grundimmunisierung sind die Impflinge auf eine spätere Vervollständi-

gung der Impfungen hinzuweisen. 

 

5. Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 


